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Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdeführerin, eine Kurdin mit letztem Wohnsitz in B._______ 

(kurdisch: C._______) bei D._______, verliess ihren Heimatstaat eigenen 

Angaben zufolge im Oktober 2014 zunächst in Richtung Nordirak. Am 

17. Januar 2017 reiste sie in die Schweiz ein, wo sie am Folgetag um Asyl 

nachsuchte. 

B.  

B.a Die Beschwerdeführerin wurde am 27. Januar 2017 summarisch zur 

Person (BzP) befragt. Am 23. August 2018 wurde sie eingehend zu ihren 

Asylgründen angehört. Dabei machte sie im Wesentlichen Folgendes gel-

tend: 

B.b Nachdem sie die 9. Klasse abgebrochen habe, habe sie angefangen, 

in einem (…) zu arbeiten, wo sie bis einen Monat vor ihrer Ausreise in den 

Nordirak tätig gewesen sei. Im Jahr 2011 habe sie an einer Demonstration 

in unmittelbarer Nähe dieses (…) teilgenommen und sei dort von Personen 

in Zivilkleidung festgenommen worden. Sie sei zur Demonstrationsteil-

nahme befragt, beschimpft und schliesslich freigelassen worden, nachdem 

sie gezwungen worden sei, ein Blatt blanko zu unterschreiben. Sie sei im 

Jahr 2012 der Kurdischen Demokratischen Partei in Syrien (Partiya Demo-

krat a Kurdî li Sûriyê; nachfolgend PDK-S) beigetreten und habe für diese 

als Aktivistin Informationen gesammelt und weitergeleitet. Eines Tages sei 

sie von den Apoci beziehungsweise den kurdischen Volksverteidigungsein-

heiten YPG (Yekîneyên Parastina Gel) festgenommen und drei Tage lang 

festgehalten worden. Die Apoci beziehungsweise die YPG hätten sie dazu 

drängen wollen, ihre Tätigkeit für die PDK-S aufzugeben und ihr damit ge-

droht, sie verschwinden zu lassen, sollte sie erneut erwischt werden res-

pektive hätten sie sie rekrutieren wollen. Im letzten Monat vor ihrer Aus-

reise aus Syrien im Oktober 2014 sei sie von den Apoci beziehungsweise 

der YPG insgesamt viermal zu Hause gesucht worden. Nach ihrer Flucht 

in den Nordirak habe sie ihre politischen Tätigkeiten fortgesetzt und im Par-

teibüro im Flüchtlingslager in E._______ eine sechsmonatige Presseaus-

bildung absolviert. Danach habe sie für die (…) F._______ gearbeitet und 

in eigenem Namen Inhalte für die Bannernachrichten verfasst, die auf die-

sem Kanal ausgestrahlt worden seien. Sie habe einen anonymen Drohan-

ruf erhalten, weshalb ihr Onkel väterlicherseits die Heirat mit ihrem derzei-

tigen Ehemann arrangiert habe, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der 

Schweiz aufgehalten habe. Etwa zwei Monate nach dem Drohanruf habe 
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sie den Nordirak verlassen. Mit Ausnahme der Teilnahme an einer Veran-

staltung eines Literaturverbandes, habe sie sich in der Schweiz bis zum 

Zeitpunkt der Anhörung nicht exilpolitisch betätigt.  

B.c Zur Untermauerung ihrer Vorbringen reichte die Beschwerdeführerin 

eine syrische Identitätskarte, eine undatierte Parteibestätigung der PDK-S 

aus Syrien, eine Parteibestätigung der Europavertretung der PDK-S vom 

29. Januar 2017 sowie eine Art Presseausweis des "G._______", alle im 

Original und mit Ausnahme der Identitätskarte samt Übersetzung, zu den 

Akten. Zudem reichte sie drei Fotografien im Zusammenhang mit ihrer jour-

nalistischen Tätigkeit im Nordirak und fünf Fotografien eines Anlasses in 

der Schweiz, an dem sie eigenen Angaben zufolge teilgenommen habe, 

ein.  

C.  

Mit Verfügung vom 23. Dezember 2019 – eröffnet am 30. Dezember 2019 

– verneinte das SEM die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin, 

wies ihr Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz an, 

wobei es den Wegweisungsvollzug infolge Unzumutbarkeit zugunsten ei-

ner vorläufigen Aufnahme aufschob. 

D.  

Die Beschwerdeführerin erhob mit Eingabe an das Bundesverwaltungsge-

richt vom 22. Januar 2020 Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfü-

gung. Darin beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung 

und die Asylgewährung, eventualiter sei sie unter Anerkennung ihrer 

Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz vorläufig aufzunehmen. In verfah-

rensrechtlicher Hinsicht ersuchte sie um Gewährung der unentgeltlichen 

Prozessführung inklusive Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvor-

schusses. 

E.  

Mit Instruktionsverfügung vom 18. Februar 2020 forderte die Instruktions-

richterin die Beschwerdeführerin auf, innert Frist ihre prozessuale Bedürf-

tigkeit zu belegen. Überdies wurde die Vorinstanz zur Einreichung einer 

Vernehmlassung eingeladen. 

F.  

Die Vorinstanz liess sich am 3. März 2020 zur Beschwerde vernehmen und 

hielt dabei vollumfänglich an ihren Erwägungen der angefochtenen Verfü-

gung fest. 
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G.  

Mit Verfügung vom 1. April 2020 wurde der Beschwerdeführerin die Ver-

nehmlassung zusammen mit einer Einladung zur Replik übermittelt, die sie 

ungenutzt liess. 

H.  

Die Beschwerdeführerin reichte mit Eingabe vom 28. Mai 2020 eine Bestä-

tigung vom 8. März 2020 der Europavertretung der PDK-S über ihre politi-

schen Aktivitäten im Original zu den Akten.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be-

schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den 

Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesver-

waltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinn von 

Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zu-

ständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet 

auf dem Gebiet des Asyls – in der Regel wie auch vorliegend – endgültig 

(Art. 105 AsylG [SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). 

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG). 

1.3 Am 1. März 2019 ist eine Teilrevision des AsylG in Kraft getreten 

(AS 2016 3101); für das vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht 

(vgl. Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des AsylG vom 

25. September 2015). 

1.4 Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Die Be-

schwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist 

durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutz-

würdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Die 

Beschwerdeführerin ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert 

(Art. 105 und aArt. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 

VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 

2.  

Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen 
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richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. BVGE 2014/26 

E. 5). 

3.  

3.1 Die Vorinstanz begründete ihren ablehnenden Entscheid im Wesentli-

chen mit der mangelnden Konkretisierung und dem geringen Detailie-

rungsgrad des Hauptvorbringens, die Beschwerdeführerin sei von den 

YPG/Apoci behelligt worden. So habe sie bezüglich ihrer Tätigkeit und Stel-

lung bei der Partei PDK-S sowie zu parteiinternen Abläufen und weiteren 

Mitgliedern lediglich spärliche Angaben machen können. Insgesamt sei 

weder von einem besonders exponierten noch einem zeitintensiven Partei-

engagement auszugehen, zumal die Beschwerdeführerin nicht darzulegen 

vermocht habe, weshalb die Mitglieder der YPG/Apoci ein besonderes In-

teresse an ihr gehabt haben sollten. Folglich sei auch die geltend gemachte 

dreitägige Inhaftierung, die sie weder zeitlich verorten noch lebensnah 

habe beschreiben können, nicht glaubhaft. Sowohl den von der Beschwer-

deführerin vorgebrachten Besuchen der Apoci bei ihr zuhause als auch den 

Rekrutierungsversuchen durch die YPG mangle es an Asylrelevanz. Hin-

sichtlich der geltend gemachten Festnahme durch syrische Behördenmit-

glieder im Jahr 2011 bestünden – aufgrund der erstmaligen Erwähnung der 

Festnahme während der Anhörung – Zweifel, auf die jedoch angesichts der 

mangelnden Asylrelevanz des Vorbringens nicht weiter einzugehen sei. Es 

gäbe keinen Grund zur Annahme, die Beschwerdeführerin sei bei der gel-

tend gemachten Festnahme im Jahr 2011 als Regimegegnerin identifiziert 

worden. Bezüglich der geltend gemachten exilpolitischen Tätigkeit – insbe-

sondere im Rahmen ihrer Pressetätigkeit im Nordirak – sei es der Be-

schwerdeführerin nicht gelungen, darzulegen, inwiefern sie sich deswegen 

in besonderem Masse exponiert habe und in den Augen der syrischen Be-

hörden als Regimekritikerin öffentlich in Erscheinung getreten sein soll. So-

weit die Beschwerdeführerin während der BzP jeweils von Behelligungen 

durch die YPG gesprochen und demgegenüber während der Anhörung 

Verfolgung durch die Apoci geltend gemacht habe, bleibe diese Abwei-

chung zu ihren Gunsten unberücksichtigt, da sich dies wohl auf unter-

schiedliche Übersetzer zurückführen lasse. 

3.2 Die Beschwerdeführerin führt zur Begründung ihres Rechtsmittels im 

Wesentlichen aus, sie habe aufgrund des Zeitdrucks und der Anweisun-

gen, sich kurz zu fassen, anlässlich der BzP nicht sämtliche Vorbringen 

erwähnt. Aus dem Asylentscheid gehe zudem hervor, dass ihre Kernaus-

sagen nicht korrekt und unvollständig wiedergegeben worden seien, wes-
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halb weitere Missverständnisse und Übersetzungsfehler nicht auszu-

schliessen seien. Aufgrund ihrer Demonstrationsteilnahmen, ihrer politi-

schen Betätigung und ihrer journalistischen Arbeit sei sie sowohl bei den 

syrischen Behörden als auch bei den Apoci als Gegnerin registriert, wes-

halb sie im Falle ihrer Rückkehr mit harter und unverhältnismässiger Be-

strafung zu rechnen habe. Weder die politische Betätigung noch die jour-

nalistische Arbeit seien von der Vorinstanz angezweifelt worden, weswe-

gen sie nachweislich Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt gewesen 

sei. Überdies sei sie von den syrischen Behörden bei einer Demonstration 

festgenommen worden und habe eine Teilnahmeverzichtserklärung unter-

schreiben müssen, weshalb sie als vorbestraft und behördlich registriert 

gelte. Ihr aktives und unablässiges politisches Engagement sei auch da-

durch belegt, dass sie nach dem Übergang der lokalen Kontrolle vom syri-

schen Regime auf die Apoci zunächst in deren Fokus geraten sei und nach 

ihrer Ausreise in den Nordirak sogar einen Drohanruf erhalten habe. Zu-

dem herrsche zwischen ihrer Partei, der PDK-S, und der PYD (Partiya 

Yekîtiya Demokrat; Partei der Demokratischen Union)/Apoci eine Stim-

mung der Feindseligkeit, da die PYD/Apoci ihre Macht nicht mit anderen 

kurdischen Parteien würden teilen wollen. Infolgedessen sei es zu zahlrei-

chen Verfolgungen, Entführungen, Festnahmen und Ermordungen von Mit-

gliedern anderer Parteien – insbesondere der PDK-S – und weiteren Geg-

nern der PYD/Apoci gekommen.  

3.3 In ihrer Vernehmlassung hielt die Vorinstanz fest, die Anweisung, sich 

anlässlich der BzP kurz zu fassen, erkläre die unterschiedlichen Angaben 

der Beschwerdeführerin zu ihrer Parteifunktion und den dazugehörigen 

Aufgaben nicht. Zudem habe es die Beschwerdeführerin unterlassen, auf-

zuzeigen, inwiefern ihre Kernaussagen "nicht korrekt und unvollständig 

wiedergegeben" worden seien, weshalb dazu keine weiteren Aussagen 

möglich seien. Es treffe zwar zu, dass ihre Parteizugehörigkeit und ihre 

journalistische Tätigkeit im Grundsatz nicht in Frage zu stellen seien. Dar-

aus folge jedoch nicht, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, dass 

auch die behördliche Suche nicht anzuzweifeln sei. Es sei der Beschwer-

deführerin gerade nicht gelungen, aufzuzeigen, weshalb sie aufgrund ihrer 

niederschwelligen Parteiaktivitäten ins Visier der syrischen Behörden hätte 

gelangt sein sollen. Auf Beschwerdeebene substanziiere die Beschwerde-

führerin ebenfalls nicht, inwiefern sie durch die Rivalität der verschiedenen 

kurdischen Gruppierungen hätte persönlich betroffen sein sollen. Das poli-

tische Profil der Beschwerdeführerin erreiche den erforderlichen Exponie-

rungsgrad insgesamt nicht.  
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4.  

4.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund-

sätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im 

Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali-

tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 

politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder be-

gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 

Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung 

des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen 

unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen 

Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). 

4.2 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen 

oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die 

Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für ge-

geben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen 

Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsa-

chen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte 

Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG). 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Anforderungen an das Glaubhaft-

machen der Vorbringen in verschiedenen Entscheiden dargelegt und folgt 

dabei ständiger Praxis. Darauf kann hier verwiesen werden (vgl. BVGE 

2015/3 E. 6.5.1 m.w.H.). 

4.3 Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise 

aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst ge-

schaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe gel-

tend (vgl. Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die 

Flüchtlingseigenschaft im Sinn von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss 

Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls (Art. 2 AsylG). Stattdessen wer-

den Personen, welche subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder 

glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. 

BVGE 2009/29 E. 5.1 und E. 7.1 sowie 2009/28 E. 7.4.3, beide mit weite-

ren Hinweisen). 

  

http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/29
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5.  

5.1 Nach Prüfung der Akten kommt das Bundesverwaltungsgericht zum 

Schluss, dass die Vorinstanz die Vorbringen der Beschwerdeführerin zu 

Recht als unglaubhaft respektive nicht asylrelevant qualifiziert hat. Die Be-

schwerdeführerin vermag mit ihren Ausführungen in der Beschwerdeschrift 

den Erwägungen des SEM letztlich nichts entgegenzusetzen, was zu einer 

anderen Einschätzung führt. Somit kann vorab auf die zutreffenden Erwä-

gungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. act. A21/9 

Ziff. II S. 3 ff.). 

5.2 Ergänzend ist Folgendes festzuhalten: 

5.2.1 Die Beschwerdeführerin vermochte nicht glaubhaft darzulegen, wes-

halb die YPG respektive die Apoci (Anmerkung des Gerichts: „Apoci“ gilt 

als eine allgemeine Bezeichnung für die PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê; 

Arbeiterpartei Kurdistans), die PYD und die YPG [bei welcher es sich wie-

derum um den bewaffneten Arm der PYD handelt]), ein besonderes Inte-

resse an ihrer Person gehabt haben respektive weiterhin haben sollten. So 

machte sie im Laufe des Asylverfahrens zunächst unterschiedliche Anga-

ben zu ihren Aktivitäten als Mitglied der PDK-S. Während sie im Rahmen 

der BzP lediglich von der Teilnahme an Demonstrationen berichtete, die 

von der PDK-S organisiert worden seien (vgl. act. A7/15 7.01), machte sie 

anlässlich der Anhörung eine wesentlich umfassendere Tätigkeit als Akti-

vistin geltend, nämlich, dass sie Informationen über die Apoci an ihre ei-

gene Partei weitergeleitet habe (vgl. act. A17/31 F158 ff.), ohne diese Ab-

weichung erklären zu können (vgl. act. A17/31 F184 f.). Obwohl nicht in 

Abrede zu stellen ist, dass die Beschwerdeführerin politisch interessiert zu 

sein scheint, erscheinen ihre Ausführungen zu ihren Aufgaben als soge-

nannte Aktivistin nicht glaubhaft. Insbesondere war die Beschwerdeführe-

rin nicht in der Lage, ausdrückliche Beispiele von Informationen zu nennen, 

die sie in dieser Form an höherrangige Parteimitglieder weitergeleitet ha-

ben will (vgl. act. A17/31 F163 f.). Eigenen Angaben gemäss hat die Be-

schwerdeführerin in einem regelmässigen – insbesondere auch persönli-

chen – Kontakt mit ihrer Partei (zwei- bis viermal monatlich; vgl. act. A17/31 

F162) gestanden, wusste aber lediglich ihre Familienangehörigen und ein 

weiteres Parteimitglied namentlich zu nennen (vgl. act. A17/31 F150 und 

F167 f.). Insgesamt gelang es der Beschwerdeführerin nicht, glaubhaft zu 

machen, weshalb die Apoci ein besonderes Interesse an ihr gehabt und sie 

bedroht haben sollen. Auch unter Berücksichtigung der beiden Bestäti-

gungsschreiben der Partei lässt sich keine andere Schlussfolgerung zie-

hen. So decken sich die darin enthaltenen Angaben insbesondere nicht mit 
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den Aussagen der Beschwerdeführerin. Während die Parteibestätigung 

aus Syrien den Einsatz der Beschwerdeführerin insbesondere für die 

Rechte der Frau attestiert, bescheinigt das Schreiben vom 8. März 2020 

ihre Tätigkeit in der Medienzentrale, wobei die Beschwerdeführerin selbst 

keine derartigen Aufgaben für die Partei in Syrien geltend machte. 

Überdies bestehen hinsichtlich der Glaubhaftigkeit der geltend gemachten 

dreitägigen Festnahme durch die YPG respektive Apoci sowie den Besu-

chen bei ihr, die gemäss der Beschwerdeführerin unter anderem fluchtaus-

lösend waren (vgl. act. A17/31 F147 und F208), weitere Zweifel. So er-

staunt es, dass die Beschwerdeführerin die Festnahme zeitlich nicht an-

satzweise verorten konnte (vgl. act. A7/15 7.01). Zudem fielen die Schilde-

rungen sowohl hinsichtlich der Motive für die Festnahme als auch des Ab-

laufs vage und unsubstanziiert aus und entbehren jeglicher persönlichen 

Färbung, die auf ein eigenes Erleben einer solchen Handlung schliessen 

liesse (vgl. act. A17/31 F138, F149 und F201). Festzustellen ist sodann, 

dass die Beschwerdeführerin angab, während der ersten drei Besuche der 

Apoci nicht zuhause gewesen zu sein. Als die Apoci sie zum vierten Mal 

aufgesucht hätten, habe der Vater sie im Badezimmer versteckt. Die Be-

schwerdeführerin konnte jedoch keine Angaben über den Ablauf dieses 

Besuchs und allfällige sie betreffende Drohungen der Apoci ihr oder ihrer 

Familie gegenüber substanziieren. So will sie ihre Mutter, welche die Apoci 

empfangen habe, nicht nach Entsprechendem gefragt haben (vgl. act. 

A17/31 F175 f. und F212). Während der BzP gab die Beschwerdeführerin, 

auf die Umstände ihrer Freilassung angesprochen, zu Protokoll, die YPG 

habe ihr mit Zwangsrekrutierung gedroht, sollte man sie erneut an einer 

Demonstration aufgreifen (vgl. act. A7/15 7.01). Demgegenüber machte sie 

anlässlich der Anhörung geltend, man habe ihr mit dem Tod gedroht, sollte 

sie sich weiterhin an Parteiaktivitäten beteiligen (vgl. act. A17/31 F138 f., 

F192 und F218). Wenig überzeugend erscheint vor diesem Hintergrund 

auch die von der Beschwerdeführerin geäusserte Vermutung zu den Grün-

den für ihre Freilassung, wonach die Apoci ihrem Image in der Region nicht 

hätten schaden wollen und sie als junge Person deshalb freigelassen wor-

den sei (vgl. act. A17/31 F140 und F197). 

5.3 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdeführerin 

Rekrutierungsbemühungen seitens der YPG ausgesetzt war oder solchen 

ausgesetzt wäre. In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, 

dass im Juli 2014 von der PYD in den kurdischen Gebieten Syriens zwar 

eine Dienstpflicht für alle (männlichen) Bürger zwischen 18 und 30 Jahren 
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eingeführt worden ist. Nach der gefestigten Rechtspraxis des Bundesver-

waltungsgerichts ist aber nicht davon auszugehen, dass solchen Rekrutie-

rungsversuchen Asylrelvanz zukommt (vgl. zum Ganzen Referenzurteil D-

5329/2014 vom 23. Juni 2015 E. 5.3). Das Bundesverwaltungsgericht geht 

sodann davon aus, dass die Beschwerdeführerin in ihrer eigenen Person 

kein Profil aufweist, welches unter Berücksichtigung der in Art. 3 AsylG auf-

geführten Verfolgungsmotive in Bezug auf allfällige Rekrutierungsversuche 

einen anderen Schluss zulassen würde. Rekrutierungsversuche respektive 

eine im Falle einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Rekrutierung 

durch die YPG sind demnach als nicht asylrelevant zu qualifizieren. 

5.4  

5.4.1 Erstmalig im Rahmen der Anhörung machte die Beschwerdeführerin 

geltend, im Jahr 2011 anlässlich einer Demonstration von den syrischen 

Behörden verhaftet worden zu sein. Dieses Vorbringen erscheint nachge-

schoben, da die Beschwerdeführerin während der BzP mehrmals und auch 

auf explizite Nachfrage verneinte, jemals Probleme mit den offiziellen Be-

hörden gehabt zu haben, insbesondere auch nicht im Zusammenhang mit 

Demonstrationsteilnahmen (vgl. act. A7/15 7.01). Diese abweichende Dar-

stellung vermochte die Beschwerdeführerin auch nicht mit ihrer Erklärung 

während der Rückübersetzung des Anhörungsprotokolls, wonach ihre 

Probleme mit den Apoci 2012 begonnen hätten, zu begründen (vgl. A17/31 

Anmerkung zu F191 S. 30). Aus dieser Erklärung geht nicht schlüssig her-

vor, weshalb die Beschwerdeführerin ihre Probleme mit der Regierung im 

Jahr 2011 bei der BzP nicht erwähnt haben sollte, obwohl sie mehrmals 

explizit darauf angesprochen wurde. Ebenfalls nicht überzeugend ist der 

Einwand auf Beschwerdeebene, sie sei an der BzP gehalten worden, sich 

kurz zu fassen (vgl. Beschwerde S. 2), da sich dadurch die explizite Ver-

neinung von Problemen mit dem syrischen Regime nicht erklären lässt. 

5.4.2 Nebst den genannten Unglaubhaftigkeitsmerkmalen ist – in Überein-

stimmung mit der Vorinstanz – nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerde-

führerin den syrischen Behörden gegenüber als Regimegegnerin bekannt 

geworden sein will. Soweit sich die Beschwerdeführerin diesbezüglich da-

rauf berief, freigelassen worden zu sein, weil sie ein leeres Blatt unterzeich-

net habe, ist dazu Folgendes zu bemerken: Die Beschwerdeführerin ver-

mutete ihrerseits, zwischen der Unterzeichnung dieses Blattes und der 

Weigerung der syrischen Behörden, ihr einen Pass auszustellen, bestehe 

ein Zusammenhang (vgl. act. A17/31 F42, F188 ff.). Demgegenüber gab 

sie während der BzP zu Protokoll, nie einen Pass beantragt zu haben (vgl. 
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act. A7/15 4.02). Die vorgebrachten Umstände hinsichtlich ihrer Freilas-

sung im Jahr 2011 erscheinen konstruiert und es ist nicht davon auszuge-

hen, dass sie den syrischen Behörden bekannt gewesen ist. Soweit die 

Beschwerdeführerin in der Folge geltend machte, die Apoci würden mit 

dem syrischen Regime zusammenarbeiten, kann sie daraus infolge des 

Gesagten nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. A17/31 F133 f.). 

5.5 Die Beschwerdeführerin machte geltend, nach der Ausreise aus dem 

Heimatstaat während ihres Aufenthalts im Nordirak, zunächst eine sechs-

monatige Presseausbildung absolviert zu haben und dann einer journalis-

tischen Tätigkeit bei der (…) E._______ nachgegangen zu sein. Nachdem 

sie einen Drohanruf erhalten habe, hinter dem sie die Apoci vermutet (vgl. 

act. A17/31 F263 f.), sei sie schliesslich in Richtung Schweiz aufgebro-

chen. Aus den Aussagen der Beschwerdeführerin zu ihrer journalistischen 

Arbeit im Sinn eines exilpolitischen Engagements entsteht nicht der Ein-

druck, sie werde aus Sicht des syrischen Regimes als potenzielle Bedro-

hung wahrgenommen. Angesichts der bereits dargelegten Zweifel sowohl 

an den Darstellungen zur Verhaftung der Beschwerdeführerin im Jahr 2011 

als auch dem angeblichen Interesse der Apoci/YPG an ihrer Person, ist 

diesbezüglich nicht von einer Vorverfolgung im Heimatstaat auszugehen, 

welche die Beschwerdeführerin bereits in den behördlichen Fokus gerückt 

hätte. Hinsichtlich der journalistischen Tätigkeit an sich, insbesondere dem 

Verfassen von sogenannten Nachrichtenbannern für die TV-Ausstrahlung 

vermag die Beschwerdeführerin nicht darzulegen, inwiefern deren Inhalt 

sie gegenüber den syrischen Behörden als Regimekritikerin erkennbar ge-

macht haben sollte. Sowohl die Schilderungen zur Presseausbildung als 

auch der täglichen Arbeit bei der (…) E._______ blieben oberflächlich und 

vage (vgl. act. A17/31 F240, F246 f. und F253) und die Beschwerdeführe-

rin war nicht in der Lage, inhaltliche Beispiele der angeblich unter ihrem 

Namen publizierten Bannernachrichten wiederzugeben (vgl. act. A17/31 

F248 und F253) oder entsprechendes Beweismaterial vorzulegen. Insge-

samt ist somit nicht davon auszugehen, dass die journalistische Tätigkeit 

der Beschwerdeführerin im Nordirak den syrischen Behörden bekannt ge-

worden sein könnte, oder der Tätigkeit generell eine Intensität und Expo-

niertheit zukam, die behördliches Interesse hätte vermuten lassen.  

5.6 Hinsichtlich der Anmerkung auf Beschwerdeebene, eine politische oder 

journalistische Betätigung der Beschwerdeführerin in der Schweiz liege 

derzeit noch nicht vor, könne jedoch nicht ausgeschlossen werden (vgl. 
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Beschwerde S. 9), ist festzuhalten, dass es zur Begründung der Flücht-

lingseigenschaft klarerweise nicht ausreicht, ein zukünftiges exilpolitisches 

Engagement nicht auszuschliessen.  

5.7 Soweit die Beschwerdeführerin auf Beschwerdeebene überdies in all-

gemeiner Weise und ohne nähere Konkretisierung vorbringt, aus dem Asyl-

entscheid gehe hervor, dass ihre Aussagen nicht korrekt und unvollständig 

wiedergegeben worden seien, findet sich dafür in den Akten keine Stütze 

(vgl. Beschwerde S. 3). In Übereinstimmung mit den vorinstanzlichen Er-

wägungen in deren Vernehmlassung gibt es keinen Grund zur Annahme, 

die dargelegten Unstimmigkeiten in den Schilderungen der Beschwerde-

führerin während des Asylverfahrens seien auf Verständigungsschwierig-

keiten zurückzuführen. Im Gegenteil bestätigte die Beschwerdeführerin die 

Richtigkeit der gemachten Angaben im Anschluss an die Befragung jeweils 

unterschriftlich und gab während beiden Befragungen an, die dolmet-

schende Person gut zu verstehen (vgl. A7/15 9.02 und A17/31 F1). 

5.8 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin 

nicht gelingt, ihre Flüchtlingseigenschaft glaubhaft zu machen. Die Vor-

instanz hat diese daher zu Recht verneint und ihr Asylgesuch abgewiesen. 

6.  

Lehnt das SEM ein Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt 

es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug 

an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 

AsylG). 

Die Beschwerdeführerin verfügt weder über eine ausländerrechtliche Auf-

enthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solche. 

Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. 

BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). 

7.  

Nachdem das SEM in seiner Verfügung vom 23. Dezember 2019 ange-

sichts der Lage in Syrien die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs 

festgestellt und die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin angeord-

net hat, erübrigen sich praxisgemäss weitere Ausführungen zur Zulässig-

keit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs.  
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8.  

Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung 

Bundesrecht nicht verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig 

sowie vollständig feststellt. Die Beschwerde ist abzuweisen. 

9.  

9.1 Mit dem vorliegenden Urteil ist das Beschwerdeverfahren abgeschlos-

sen. Das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unent-

geltlichen Prozessführung (vgl. Art. 65 Abs. 1 VwVG) ist abzuweisen, da 

die Bedürftigkeit der Beschwerdeführerin trotz entsprechender Aufforde-

rung mit Verfügung vom 18. Februar 2020 nicht belegt wurde. Aus dem 

Zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS) geht zudem hervor, dass 

der Ehemann der Beschwerdeführerin erwerbstätig ist. Es fehlt daher an 

einer gesetzlichen Voraussetzung zur Gewährung der unentgeltlichen Pro-

zessführung. Das Gesuch um Verzicht auf die Kostenvorschusserhebung 

ist mit dem vorliegenden Entscheid gegenstandslos geworden. 

9.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-

führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.– 

festzusetzen (Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die 

Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 173.320.2]). 

(Dispositiv nächste Seite)  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird ab-

gewiesen.  

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden der Beschwerdeführerin aufer-

legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, das SEM und die zuständige 

kantonale Behörde. 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Constance Leisinger Karin Parpan  

 

 

Versand: 


